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(4) a)  Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den 
Generaldirektor alle drei Jahre einmal zu einer ordentlichen 
Tagung zusammen, und zwar, abgesehen von außergewöhn
lichen Fällen, zu derselben Zeit und an demselben Ort wie 
die Generalversammlung der Organisation.

bj Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Ge
neraldirektor zu einer außerordentlichen Tagung zusammen, 
wenn ein Viertel der Mitgliedländer der Versammlung es ver
langt.

c )  Die Tagesordnung jeder Tagung wird vom Generaldirek
tor vorbereitet.

(5) Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 6 
Internationales Büro

(1) a)  Die Verwaltungsaufgaben des besonderen Verbandes 
werden vom Internationalen Büro wahrgenommen.

b)  Das Internationale Büro bereitet insbesondere die Sit
zungen der Versammlung und des Sachverständigenausschus
ses sowie aller anderen Sachverständigenausschüsse und Ar
beitsgruppen, die die Versammlung oder der Sachverständi
genausschuß bilden kann, vor und besorgt das Sekretariat die
ser Organe.

c) Der Generaldirektor ist der höchste Beamte des besonde
ren Verbandes und vertritt diesen Verband.

(2) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Mit
glieder des Personals nehmen ohne Stimmrecht teil an allen 
Sitzungen der Versammlung und des Sachverständigenaus
schusses sowie aller anderen Sachverständigenausschüsse oder 
Arbeitsgruppen, die die Versammlung oder der Sachverstän
digenausschuß bilden kahn. Der Generaldirektor oder ein von 
ihm bestimmtes Mitglied des Personals ist von Amts wegen 
Sekretär dieser Organe.

(3) a)  Das Internationale Büro bereitet nach den Weisungen 
der Versammlung die Konferenzen zur Revision der Bestim
mungen des Abkommens mit Ausnahme der Artikel 5 bis 8 
vor.

b)  Das Internationale Büro kann bei der Vorbereitung der 
Revisionskonferenzen zwischenstaatliche sowie internationale 
nichtstaatliche Organisationen konsultieren.

c )  Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Per
sonen nehmen ohne Stimmrecht an den Beratungen dieser 
Konferenzen teil.

(4) Das Internationale Büro nimmt alle anderen Aufgaben 
wahr, die ihm übertragen werden.

Artikel 7
Finanzen

(1) a)  Der besondere Verband hat einen Haushaltsplan.
b)  Der Haushaltsplan des besonderen Verbandes umfaßt die 

eigenen Einnahmen und Ausgaben des besonderen Verbandes, 
dessen Beitrag zum Haushaltsplan der gemeinsamen Ausgaben 
der Verbände sowie gegebenenfalls den dem Haushaltsplan 
der Konferenz der Organisation zur Verfügung gestellten Be
trag.

c )  Als gemeinsame Ausgaben der Verbände gelten die Aus
gaben, die nicht ausschließlich dem besonderen Verband, son
dern auch einem oder mehreren anderen von der Organisation 
verwalteten Verbänden zuzurechnen sind. Der Anteil des be
sonderen Verbandes an diesen gemeinsamen Ausgaben ent
spricht dem Interesse, das der besondere Verband an ihnen 
hat.

(2) Der Haushaltsplan des besonderen Verbandes wird unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit seiner Abstimmung mit 
den Haushaltsplänen der anderen von der Organisation ver
walteten Verbände aufgestellt.

(3) Der Haushaltsplan des besonderen Verbandes umfaßt 
folgende Einnahmen:

i) Beiträge der Länder des besonderen Verbandes;
ii) Gebühren und Beträge für Dienstleistungen des Inter

nationalen Büros im Rahmen des besonderen Verbandes t

iii) Verkaufserlöse und andere Einkünfte aus Veröffentli
chungen des Internationalen Büros, die den besonderen 
Verband betreffen;

iv) Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen;
v) Mieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte.
(4) a)  Jedes Land des besonderen Verbandes wird zur Be

stimmung seines Beitrags im Sinne des Absatzes 3 Ziffer i in 
die Klasse eingestuft, in die es im Pariser Verband zum Schutz 
des gewerblichen Eigentums eingestuft ist, und zahlt seine 
Jahresbeiträge auf der Grundlage der für diese Klasse im 
Pariser Verband festgesetzten Zahl von Einheiten.

b)  Der Jahresbeitrag jedes Landes des besonderen Ver
bandes besteht aus einem Betrag, der in demselben Verhält
nis zu der Summe der Jahresbeiträge aller Länder zum Haus
haltsplan des besonderen Verbandes steht wie die Zahl der 
Einheiten der Klasse, in die das Land eingestuft ist, zur 
Summe der Einheiten aller Länder.

c) Die Beiträge werden am 1. Januar jedes Jahres fällig.
d)  Ein Land, das mit der Zahlung seiner Beiträge im Rück

stand ist, kann sein Stimmrecht in keinem der Organe des 
besonderen Verbandes ausüben, wenn der rückständige Betrag 
die Summe der von ihm für die zwei vorhergehenden vollen 
Jahre geschuldeten Beiträge erreicht oder übersteigt. Jedoch 
kann jedes dieser Organe einem solchen Land gestatten, das 
Stimmrecht in diesem Organ weiter auszuüben, wenn und so
lange es überzeugt ist, daß der Zahlungsrückstand eine Folge 
außergewöhnlicher und unabwendbarer Umstände ist.

e )  Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen 
Rechnungsjahres beschlossen, so wird der Haushaltsplan des 
Vorjahres nach Maßgabe der Finanzvorschriften übernommen.

(5) Die Höhe der Gebühren und Beträge für Dienstleistun
gen des Internationalen Büros im Rahmen des besonderen 
Verbandes wird vom Generaldirektor festgesetzt, der der Ver
sammlung darüber berichtet.

(6) a)  Der Verband hat einen Betriebmittelfonds, der durch 
eine einmalige Zahlung jedes Landes des besonderen Verban
des gebildet wird. Reicht der Fonds nicht mehr aus, so be
schließt die Versammlung seine Erhöhung.

b)  Die Höhe der erstmaligen Zahlung jedes Landes zu die
sem Fonds oder sein Anteil an dessen Erhöhung ist propor
tional zu dem Beitrag dieses Landes für das Jahr, in dem der 
Fonds gebildet oder die Erhöhung beschlossen wird.

c )  Dieses Verhältnis und die Zahlungsbedingungen werden 
von der Versammlung auf Vorschlag des Generaldirektors 
und nach Äußerung des Koordinierungsaüsschusses der Or
ganisation festgesetzt.

(7) a)  Das Abkommen über den Sitz, das mit dem Land ge
schlossen wird, in dessen Hoheitsgebiet die Organisation ihren 
Sitz hat, sieht vor, daß dieses Land Vorschüsse gewährt, wenn 
der Betriebmittelfonds nicht ausreicht. Die Höhe dieser Vor
schüsse und die Bedingungen, unter denen sie gewährt wer
den, sind in jedem Fall Gegenstand besonderer Vereinbarun
gen zwischen diesem Land und der Organisation.

b)  Das unter Buchstabe a  bezeichnete Land und die Orga
nisation sind berechtigt, die Verpflichtung zur Gewährung 
von Vorschüssen durch schriftliche Notifikation zu kündigen: 
Die Kündigung wird drei Jahre nach Ablauf des Jahres wirk
sam, in dem sie notifiziert worden ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe der Finanz
vorschriften von einem oder mehreren Ländern des besonde
ren Verbandes oder von außenstehenden Rechnungsprüfern 
vorgenommen, die mit ihrer Zustimmung von der Versamm
lung bestimmt werden.

Artikel 8 
Änderungen der Artikel 5 bis 8

(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 5, 6. 7 und dieses 
Artikels können von jedem Mitgliedland der Versammlung 
oder vom Generaldirektor vorgelegt werden. Diese Vorschläge 
werden vom Generaldirektor mindestens sechs Monate, be
vor sie in der Versammlung beraten werden, den Mitglied
ländern der Versammlung mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz 1 bezeichneten Artikel wird 
von der Versammlung beschlossen. Der Beschluß erfordert


